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Verwaltung:        Walkmühlenweg 12 
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Netzbetrieb – Gas und Wasser:   02772 502-316 
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Internet-Adresse:        www.stadtwerke-herborn.de 

E-Mail-Adresse:        info@stadtwerke-herborn.de 

 
 
 
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Herborn GmbH 
 
zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Stromversorgung in Niederspannung“ (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 
 

I. Vertragsabschluss (§ 2 NAV) 
 
Die Stadtwerke Herborn schließen den Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer oder Erbbaube-
rechtigten des zu versorgenden Grundstücks ab. In Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem 
Nutzungsberechtigten des Grundstückes – Mieter, Pächter, Nießbraucher – abgeschlossen wer-
den, wenn der Eigentümer oder Erbbauberechtigte sich zur Erfüllung des Vertrages mit verpflichtet. 
 
II. Herstellung des Netzanschlusses (§ 6 NAV) 
 
1. Netzanschlüsse werden durch die Stadtwerke Herborn hergestellt. Die Herstellung des Netz-

anschlusses ist vom Anschlussnehmer schriftlich in Auftrag zu geben. 
2. Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und 

unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von den Stadtwerken nach den anerkannten 
Regeln der Technik bestimmt. Das Interesse des Anschlussnehmers an einer kostengünsti-
gen Errichtung der Netzanschlüsse ist dabei besonders zu berücksichtigen. 

 
III. Kosten des Netzanschlusses (§ 9 NAV) 
 
1. Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, 

dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an das 
Stromversorgungsnetz der Stadtwerke Herborn anzuschließen. 

2. Die Herstellung und die Änderung eines Netzanschlusses auf Veranlassung des Anschluss-
nehmers sind unter Verwendung der vom VDN (Verband der Netzbetreiber) herausgegebenen 



Vordrucke zu beantragen. Diese Vordrucke können nach Bedarf von den Stadtwerken Herborn 
zur Verfügung gestellt werden. 

3. Der Anschlussnehmer zahlt den Stadtwerken Herborn für die Verbindung des Verteilungsnet-
zes mit der Kundenanlage bis zu einer Länge von 20 lfm., beginnend an der Grundstücks-
grenze und endend mit den Anschlussklemmen der Hausanschlusssicherung, Netzan-
schlusskosten im Sinne der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) nach tatsächli-
chem Aufwand. 

4. Die erforderlichen Erdarbeiten werden von den Stadtwerken Herborn beauftragt und dem An-
schlussnehmer nach dem tatsächlichen Aufwand zuzüglich 6 % Regie- und Verwaltungskos-
ten (umfassen u. a. die Beauftragung der Tiefbauunternehmen, die Bauaufsicht, die Bauab-
wicklung mit Erstellung des Aufmaßes vor Ort bis hin zu Prüfung der Tiefbaurechnung) be-
rechnet. 

5. Mehrspartenhauseinführung. Bei gemeinsamer Herstellung des Stromnetzanschlusses mit 
einem Netzanschluss der Sparten Wasser und/oder Gas kommt eine Mehrspartenhausein-
führung (MSH) zum Einsatz. Art und Ausführung ist vorab mit den Stadtwerken Herborn zu 
vereinbaren. Entsprechend der örtlichen Gegebenheiten wird die Mehrspartenhauseinführung 
mit Zubehör separat angeboten und berechnet. 

6. Ferner zahlt der Anschlussnehmer die Kosten nach § 9 NAV für Änderungen des Netzan-
schlusses, die von ihm veranlasst wurden, nach tatsächlichem Aufwand. 

7. Überbauen und Überschütten des Netzanschlusses ist ohne schriftliche Zustimmung der 
Stadtwerke Herborn nicht zulässig. 

 
IV. Baukostenzuschuss (11 § NAV) 
 
1. Der Anschlussnehmer zahlt den Stadtwerken Herborn bei Herstellung oder Änderung des 

Netzanschlusses einen angemessenen Baukostenzuschuss (BKZ) im Sinne der Niederspan-
nungsanschlussverordnung (NAV). 

2. Die Ermittlung des Baukostenzuschusses erfolgt gemäß VDN-Empfehlung „Einheitliche Be-
rechnungsmethoden für Baukostenzuschüsse“ (Stand: 19. April 2007). Der ermittelte Baukos-
tenzuschuss gilt einheitlich im gesamten Netzgebiet der Stadtwerke Herborn für Anschlüsse 
innerhalb des Niederspannungsnetzes. 

3. Der Baukostenzuschuss wird nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben, der eine 
Leistungsanforderung von 30 kW (35 kVA) übersteigt und richtet sich nach der am Netzan-
schluss eingesetzten Hausanschlusssicherung. 

4. Der vom Anschlussnehmer zu zahlende Baukostenzuschuss beträgt daher je angefangene 
kVA netto 87,91 € bzw. brutto 104,61 € (inkl. 19 % USt.). 

5.  netto brutto (inkl. 19 % USt.) 
 Bis zu 3 x 50 A (= 35 kVA) 0,00 € 0,00 € 
 x 63 A (= 43 kVA) 703,28 € 836,90 € 
 x 80 A (= 55 kVA) 1.758,20 € 2.092,26 € 
 x 100 A (= 69 kVA) 2.988,94 € 3.556,84 € 
 x 125 A (= 86 kVA) 4.483,41 € 5.335,26 € 
 x 160 A (= 110 kVA) 6.593,25 € 7.845,97 € 
 3 x 200 A (= 138 kVA) 9.054,73 € 10.775,13 € 
6. Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsan-

forderung über den der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegenden Rahmen hinaus er-
heblich erhöht und der weitere Baukostenzuschuss in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem Aufwand der Erhebung steht. Das Kriterium der „Erheblichkeit“ liegt vor, wenn die vor-
handene Nennstromstärke der Hausanschlusssicherung aufgrund des gestiegenen Leis-
tungsbedarfes nicht mehr ausreicht und daher erhöht werden muss. 

  



V. Inbetriebsetzung, Unterbrechung des Anschlusses und der Anschluss-
nutzung (§§ 14 und 24 NAV) 

 
Siehe Anlage 1. 
 
VI. Technische Anschlussbedingungen 
 
1. Es gelten die „Bestimmungen des Deutschen Verbandes der Elektrotechnik VDE“ sowie die 

Technischen Anschlussbedingungen BDEW TAB 2019 Ausgabe März 2019 und die etwaigen 
zusätzlichen Vorschriften der Stadtwerke Herborn. Die Stadtwerke Herborn sind berechtigt, 
weitere technische Anforderungen für die Installationsanlagen, den Betrieb und die Ver-
brauchsgeräte festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versor-
gung notwendig ist. 

2. Um die Stromversorgungsanlage, den Stromnetzanschluss und die Messeinrichtung leis-
tungsgerecht auslegen zu können, sind in dem Antrag Angaben über die anzuschließenden 
Verbrauchseinrichtungen zu machen.  

3. Die Ausführung der geplanten Stromversorgungsanlage soll vor Beginn der Installationsarbei-
ten mit den Stadtwerken Herborn abgestimmt werden. 

VII. Zahlung, Verzug 
 
Die Netzanschlusskosten werden bei Fertigstellung des Netzanschlusses fällig, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zustellung der Zahlungsaufforderung. Bei der Herstellung von mehreren Netz-
anschlüssen können die Stadtwerke Herborn angemessene Abschlagszahlungen auf den Baukos-
tenzuschuss und die Netzanschlusskosten verlangen. Von der Bezahlung des Baukostenzuschus-
ses und der Netzanschlusskosten kann die erstmalige Inbetriebsetzung der Kundenanlage abhän-
gig gemacht werden. 
 

VIII. Mitgeltende Unterlagen 
 
Anlage 1 „V. Kosten Inbetriebsetzung, Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 
(§§ 14 und 24 NAV)“, VII. Zahlung, Verzug (§ 23 NAV)“ 
 

IX. Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. der Da-

tenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ist:  
Firma:  Stadtwerke Herborn GmbH  
Straße: Walkmühlenweg 12 
PLZ:  35745 
Ort:  Herborn  

  
Vertreter des Verantwortlichen 
Name:  Jürgen Bepperling (Geschäftsführer) 
Rufnummer: 0 27 72 / 5 02 - 0 
E-Mail:  info@stadtwerke-herborn.de 

  
  



2. Der Datenschutzbeauftragte des Netzbetreibers steht dem Anschlussnehmer bzw. An-
schlussnutzer für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter  
E-Mail:  datenschutz@stadtwerke-herborn.de 
oder schriftlich unter: Walkmühlenweg 12; 35745 Herborn 
zur Verfügung. 

 
3. Der Netzbetreiber verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten: Angaben zum 

Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht, Registernummer, Familienname, Vor-
name, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers 
oder des Aufstellungsorts des Zählers, gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende 
des Netzanschlusses vorzuhaltende Leistung, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsda-
ten), Daten zum Zahlungsverhalten.  

 
4. Der Netzbetreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. 

Anschlussnutzers zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen: 
 

a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis-
ses und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Anschlussnehmers 
bzw. Anschlussnutzers auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorga-
ben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Ver-
arbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Netzbetreibers oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber eine Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verarbeitet 
der Netzbetreiber personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-
GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der Anschlussnutzer bzw. Anschluss-
nehmer jederzeit dem Netzbetreiber gegenüber (Kontaktdaten unter Ziffer 1) widerrufen. 
Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die der Anschlussnehmer 
bzw. Anschlussnutzer dem Netzbetreiber vor der Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018 
erteilt hat. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Recht-
mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 
5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers 

bzw. Anschlussnutzers erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 4 genannten Zwecke – ausschließlich 
gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Lieferanten, Messstel-
lenbetreibern, Abrechnungs- oder IT-Dienstleistern. 

 
6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale 

Organisationen erfolgt nicht. 
 
7. Die personenbezogenen Daten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers werden zu 

den unter Ziffer 4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. 

 



8. Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber Rechte auf 
Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichti-
gung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); 
Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnut-
zer eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten wider-
rufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 
lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenüber-
tragbarkeit der vom Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer bereitgestellten, ihn betreffen-
den personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilli-
gung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

 
9. Im Rahmen des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses muss der Anschluss-

nehmer bzw. Anschlussnutzer diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 12.3) bereit-
stellen, die für den Abschluss des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses und 
die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung der Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten kann das Netzan-
schluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnis nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 

 
10. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses 

findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 
 
11. Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogene Daten, die er im Rahmen des Netzan-

schlussverhältnisses vom Anschlussnehmer bzw. im Rahmen des Anschlussnutzungsverhält-
nisses vom Anschlussnutzer erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus 
öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet 
zulässigerweise gewinnen durfte. Außerdem verarbeitet er personenbezogene Daten, die er 
zulässigerweise von Unternehmen innerhalb seines Konzerns oder von Dritten, z. B. Liefe-
ranten oder Auskunfteien, erhält. 

  



 
Widerspruchsrecht 

 
Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer kann der Verarbeitung seiner perso-
nenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung 
gegenüber dem Netzbetreiber ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. 
Der Netzbetreiber wird die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Wi-
derspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung 
verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwe-
cken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages mit dem Anschlussnehmer bzw. 
Anschlussnutzer) erforderlich ist. 
 
Auch anderen Verarbeitungen, die der Netzbetreiber auf ein berechtigtes Interesse 
i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Anschlussnehmer bzw. An-
schlussnutzer gegenüber dem Netzbetreiber aus Gründen, die sich aus der beson-
deren Situation des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers ergeben, jederzeit 
unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Der Netzbetreiber wird die personen-
bezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht 
mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, 
er kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
 
Der Widerspruch ist zu richten an: 
 
Stadtwerke Herborn GmbH 
Walkmühlenweg 12 
35745 Herborn 
  

 
 

X. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i. S. d. 
§ 13 BGB) 

 
 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 

Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111 a EnWG innerhalb einer Frist von 
vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind 
zu richten an:  
Firma:  Stadtwerke Herborn GmbH  
Straße: Walkmühlenweg 12 
PLZ:  35745 
Ort:  Herborn  
 
Vertreter des Verantwortlichen 
Name:  Jürgen Bepperling (Geschäftsführer) 
Rufnummer: 0 27 72 / 5 02 - 0 
E-Mail:   info@stadtwerke-herborn.de 



 
 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111 b EnWG zur Durchführung 

eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht in-
nerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhel-
fen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren 
bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlich-
tungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der 
Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu 
beantragen, bleibt unberührt.  

 
 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Fried-

richstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-
Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

 
 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 

der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, 
Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 
22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 

XI. Inkrafttreten 
 
Diese „Ergänzenden Bedingungen“ treten mit Wirkung vom 1. April 2021 in Kraft. 
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Ergänzende Bedingungen 
 
 

der 
 
 

Stadtwerke Herborn GmbH 
 
 
 

 
 
 
 
 

zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Elektrizitätsversorgung in Niederspannung“ 
(Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 
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1) Netto-Preise zzgl. Umsatzsteuer (Stand 1. Januar 2021: 19 %) 
2) Brutto-Preise inkl. Umsatzsteuer (Stand 1. Januar 2021: 19 %) 
 

Anlage 1 
 
V. Kosten Inbetriebsetzung, Unterbrechung des Anschlusses und der An-

schlussnutzung (§§ 14 und 24 NAV) 
 
1. Nach Eingang eines vollständigen Inbetriebsetzungsantrages durch einen im Versorgungs-

gebiet der Stadtwerke Herborn konzessionierten Installateur erfolgt die Inbetriebsetzung und 
Plombierung der Kundenanlage durch die Stadtwerke Herborn. 

 
Für die Inbetriebsetzung und Plombierung der Kundenanlage wird dem Anschlussnehmer/An-
schlussnutzer: 
  netto1)€ brutto2)€ 
- für den ersten Zähler 
 - innerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  54,00 64,26 
 - außerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  108,00 128,52 
- für den zweiten Zähler 

  - innerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  54,00 64,26 
  - außerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  108,00 128,52 

- ab dem dritten Zähler nach tatsächlichem Aufwand 
berechnet. 
 
Zusatzgeräte (z. B. Rundsteuerempfänger, Schaltuhren) sind gleichzusetzen mit Zählern. 
 

 Die reguläre Arbeitszeit ist Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag 
von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 
 

2. Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund festgestellter Mängel an der 
Anlage nicht möglich, so wird dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hierfür sowie für jede 
weitere vergebliche Inbetriebsetzung eine Pauschale von 54,00 €1) berechnet. 

 
3. Für das Auswechseln einer Hausanschlusssicherung einschließlich der Plombierung der An-

lage wird dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer berechnet: 
 
  netto1)€ brutto2)€ 

 - innerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  54,00 64,26 
 - außerhalb der regulären Arbeitszeit  108,00 128,52 
 
4. Für jede vom Anschlussnehmer/Anschlussnutzer zu vertretende Nachplombierung wird die-

sem unbeschadet weiterer Ansprüche 
 netto1)€ brutto2)€ 

- innerhalb der regulären Arbeitszeit  54,00 64,26 
- außerhalb der regulären Arbeitszeit  108,00 128,52 
berechnet. 

 
5. Für die Einstellung der Versorgung werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die Kos-

ten für den tatsächlichen Aufwand, mindestens jedoch 
 

- innerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  54,00 

- außerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  108,00 
 

 in Rechnung gestellt. 
  



 

1) Netto-Preise zzgl. Umsatzsteuer (Stand 1. Januar 2021: 19 %) 
2) Brutto-Preise inkl. Umsatzsteuer (Stand 1. Januar 2021: 19 %) 
 

Für die Wiederaufnahme der Versorgung werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die 
Kosten für den tatsächlichen Aufwand, mindestens jedoch 

 
 netto1)€ brutto2)€ 

- innerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  54,00 64,26 

- außerhalb der regulären Arbeitszeit pauschal  108,00 128,52 
 

 in Rechnung gestellt. 
 
6. Für vorübergehende Anschlüsse (z. B. Baustellen, Schausteller) an vorhandene Übergabe-

stellen sind vom Anschlussnehmer zu zahlen: 
 netto €1) brutto €2) 
 Standard-Bauanschluss 140,00 166,60 
 

Vorübergehende Anschlüsse werden grundsätzlich nur innerhalb der regulären Arbeitszeit 
hergestellt. 
 

7. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kos-
ten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind als die o. g. Beträge. 

 
 

VII. Zahlung, Verzug (§ 23 NAV) 
 
Jede Mahnung für rückständige Zahlungen wird mit pauschal 1,50 € berechnet. 
 


